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6. Im Rahmen des Notifizierungsverfahrens gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 notifizierten die dänischen Behörden
der Kommission am 22. August 2024 den Entwurf einer „Verordnung über Graduierungsfahrten, Paraden usw.“.
(nachstehend „der notifizierte Entwurf“).

Damit die Kommissionsdienststellen ihre Analyse gemäß den einschlägigen Bestimmungen des EU-Rechts abschließen
können, forderte die Kommission die dänischen Behörden am 25. Oktober 2024 auf, zu begründen, warum der im
notifizierten Entwurf vorgelegte Vorschlag die Auffassung vertritt, dass eine B/E-Lizenz für das Führen von mehr als 8
Fahrgästen an Bord eines Fahrzeugs besser geeignet ist als eine D1(E)- oder D(E)-Lizenz.

In ihrer Antwort vom 31. Oktober 2024 teilten die dänischen Behörden mit, dass ein B/E-Führerschein erforderlich sei, um
sicherzustellen, dass der Fahrer über die Erfahrung und die entsprechenden Kenntnisse zum Führen eines Anhängers
verfüge, und dass diese Vorsichtsmaßnahme notwendig sei, um ein höheres Maß an Straßenverkehrssicherheit zu
gewährleisten.

Leider sind die Kommissionsdienststellen jedoch der Ansicht, dass die Antwort der dänischen Behörden das ursprüngliche
Ersuchen um zusätzliche Informationen nicht vollständig beantwortet. Könnten die dänischen Behörden insbesondere
erläutern, warum der notifizierte Textentwurf die Auffassung vertritt, dass eine Fahrerlaubnis der Klasse B ausreichend
ist, um ein Fahrzeug mit mehr als 8 Fahrgästen an Bord zu führen, wenn normalerweise eine Fahrerlaubnis der Klasse D
erforderlich wäre?

Die dänischen Behörden werden gebeten, ihre Antwort bis zum 8. November 2024 zu übermitteln.
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